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Index

L82000 Bauordnung

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §13 Abs8;

AVG §66 Abs4;

AVG §8;

BauRallg;

Rechtssatz

Auch im Zuge eines Berufungsverfahrens sind Modi7kationen des Projektes zulässig, jedenfalls solche, die - nach Art

und Ausmaß geringfügig - dem Zweck dienen, das Projekt (zur Gänze) dem Gesetz anzupassen. Einschränkungen des

ursprünglichen Bauvorhabens sind zulässig; aber es sind auch Änderungen des ursprünglichen Bauvorhabens im

Berufungsverfahren zulässig, die insgesamt betrachtet kein Ausmaß erreichen, dass das Bauvorhaben als ein anderes

zu beurteilen wäre bzw. das Wesen (den Charakter) des Bauvorhabens nicht betreAen (siehe dazu näher das hg.

Erkenntnis vom 27. November 2007, Zl. 2006/06/0337, mwN).

Schlagworte

Beschränkungen der Abänderungsbefugnis Beschränkung durch die Sache Besondere Rechtsprobleme Änderung von

Anträgen und Ansuchen im BerufungsverfahrenBaubewilligung BauRallg6Bauverfahren (siehe auch Behörden

Vorstellung Nachbarrecht Diverses) Berufungsverfahren BauRallg11/2Baurecht Nachbar
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